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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und der Platzersparnis wird auf die gleichzei-
tige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.



Einführung

A. Inhaltliche Einführung

Hätte der Grundgesetzgeber sich 1949 dazu entschieden, eine Enteignung
nicht nur zum Wohle der Allgemeinheit für zulässig zu erklären, sondern auch in
nicht näher bestimmten sonstigen Fällen, würde mit Sicherheit Einigkeit darüber
bestehen, dass eine solch vage Enteignungsmöglichkeit nicht akzeptabel ist. Le-
bensnäher ist das Beispiel, dass Person A Person B ein Geheimnis anvertrauen
möchte, das ihre gesamte Existenz vernichten könnte. Person B versichert, dieses
Geheimnis nicht preiszugeben, es sei denn Person A verhält sich falsch, oder Per-
son B möchte von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch machen oder es liegt ein
sonstiger Fall vor, der eine Preisgabe erfordert. Unter solchen Bedingungen sollte
auch weitgehend Einigkeit darüber bestehen, dass Person A davon abzuraten ist,
das Geheimnis an Person B preiszugeben. Es ist widersinnig, einen Schutz zu
gewähren, diesen Schutz aber nicht stringent durchzusetzen, sondern Ausnahmen
für unbestimmte Fälle zu gewähren, womit der Schutz auf Primärebene seinen
Sinn und Zweck verfehlt. Unzweifelhaft ist es wichtig und geboten, Ausnahmen
zu geschützten Rechtspositionen zuzulassen.1 Doch gilt für einfachgesetzliche
Normen grundsätzlich, dass diese dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenbe-
stimmtheit und Normenklarheit entsprechen müssen.2 Die Rechtslage muss so
deutlich werden, dass der Einzelne sein Verhalten danach richten kann.3

Der deutsche Gesetzgeber war unter dem Einfluss der teilweise vollharmoni-
sierenden Richtlinie 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Ge-
schäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie
rechtswidriger Nutzung und Offenlegung4 dazu verpflichtet, Geschäftsgeheim-
nisse nunmehr aktiv zu schützen und in bestimmten, auch unbenannten Fällen
Ausnahmen zuzulassen.5 Dem kam er mit Einführung des neuen Geschäftsge-
heimnisgesetzes, welches am 26.04.2019 in Kraft getreten ist, nach.

1 Darauf basiert etwa die gesamte Schrankensystematik des Grundgesetzes.
2 BVerfGE 110, 33, 53 zu Art. 10 Abs. 1 m.V. a. BVerfGE 65, 1 – Volkszählung.
3 BVerfGE 110, 33, 53.
4 Im Folgenden als „Richtlinie“ bezeichnet.
5 Zu den Beratungen im Fachausschuss für Wettbewerbs- und Markenrecht zum

Richtlinienvorschlag über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen siehe etwa Kalbfus/
Harte-Bavendamm, GRUR 2014, 453 ff.



§ 5 GeschGehG6 sieht insgesamt vier Ausnahmen von den Verboten des § 4
vor. Die Ausnahmen weisen allesamt Konkretisierungsbedarf auf. Dazu zählt
auch die Frage, wie die Ausnahmen jeweils voneinander abzugrenzen sind. Es
gilt dabei ein System zu entwickeln, das sowohl den Gerichten als auch den
potenziellen Nutzern des § 5 als juristische Laien mehr Sicherheit an die Hand
gibt, um die mit einer rechtswidrigen Handlung einhergehenden Risiken zu mini-
mieren. Besonders großen Forschungsbedarf weisen hier die Teilschranke zur
Ausübung der freien Meinungsäußerung aus § 5 Nr. 1, das sonstige Fehlverhalten
aus § 5 Nr. 2 als auch die Ausnahme zu Gunsten sonstiger legitimer Interessen
nach Art. 5 lit. d der Richtlinie 2016/943 bzw. der Begriff „insbesondere“ des
§ 5 auf. Insbesondere bei der vierten Ausnahme, den sonstigen legitimen Interes-
sen, die der deutsche Gesetzgeber durch die Einleitung der Aufzählung mit dem
Begriff „insbesondere“ umgesetzt hat, ist herauszuarbeiten, welches Entwick-
lungspotential in der Ausnahme steckt und auf welche Fälle sich die Ausnahme
erstrecken lässt.

B. Relevanz

Geschäftsgeheimnisse, die weder unter das Patent- noch das Urheberrecht fal-
len, sind schwer fassbar und gewinnen in der heutigen Gesellschaft zunehmend
an Bedeutung, wie es Francis Bacon 1597 schon sagte: „Ipsa scienta potestas
est“, „Wissen ist Macht“.7 Vieles manifestiert sich zunehmend an Strategien und
Konzepten, die sich nicht verkörpern lassen und gleichzeitig den wesentlichen
Wert eines Unternehmens ausmachen können.8 Geschäftsgeheimnisse sind viel-
fältig, zu ihnen zählen etwa „Herstellungsverfahren, Kunden- und Lieferanten-
listen, Kosteninformationen, Geschäftsstrategien, Unternehmensdaten, Marktana-
lysen, Prototypen, Formeln und Rezepte“.9 Einhergehend mit der Vielseitigkeit
von Geschäftsgeheimnissen, kann ihnen auch eine hohe wirtschaftliche sowie ge-
sellschaftliche Bedeutung keineswegs abgesprochen werden. Im Gegenteil kön-
nen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sogar weitaus wertvoller sein als klas-
sische gewerbliche Schutzrechte, da sie zumeist den wesentlichen Kern eines
Unternehmens ausmachen.10 Diese Informationen können mit grundrechtlich ge-
schützten Positionen natürlicher Personen kollidieren und diese beeinflussen. So
kann es sein, dass Unternehmen unter dem Schutzmantel ihres Geschäftsgeheim-
nisses Fehlverhalten verdecken, an dessen Offenlegung ein erhebliches öffent-
liches Interesse besteht. Es kann etwa sein, dass ein Unternehmen Kundendaten
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6 Normen ohne weitere Kennzeichnung sind solche des GeschGehG.
7 Taeger, Die Offenbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, S. 41 ff.
8 Exemplarisch Pfister, Das technische Geheimnis „Know how“ als Vermögensrecht,

S. 1.
9 Kieserling, handwerksblatt.de, September 2019; siehe auch Harte-Bavendamm, in:

Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG § 2 Rn. 71.
10 BGH, GRUR 1955, 388, 390; BGH, GRUR 1963, 207, 210; Alexander, in: Köh-

ler/Bornkamm/Feddersen, GeschGehG vor § 1 Rn. 38.



in einer Weise verarbeitet, die nicht Datenschutzstandards entspricht. Um auf
diesen Missstand aufmerksam zu machen und so von ihrer Meinungsfreiheit
Gebrauch zu machen, kann es für die offenlegende Person notwendig sein, das
Geschäftsgeheimnis öffentlich kundzutun. So entsteht eine Konfliktlage.11 Im
Mittelpunkt steht hierbei die Meinungsfreiheit (von Hinweisgebern) aus Art. 5
Abs. 1 GG, Art. 10 EMRK sowie Art. 11 GrCh. Diese steht den – auch grund-
rechtlich durch Artt. 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG, Artt. 15, 16, 17 GrCh und Art. 1
des Zusatzprotokolls zur EMRK geschützten – Interessen der Unternehmen
gegenüber. Darüber hinaus können gegebenenfalls weitere grundrechtlich ge-
schützte Positionen der Nutzenden des § 5 als auch grundrechtliche Positionen
Dritter betroffen sein, deren Daten beispielsweise Grundlage für die erstmalige
Erlangung des jeweiligen Geschäftsgeheimnisses sind. All diese Unternehmens-
interna können also in bestimmten Fällen in Konflikt mit den Kommunikations-
freiheiten geraten.12 Das Interesse der Gesellschaft, an diesen Konzepten Teil zu
haben, wächst einhergehend mit der Größe des Unternehmens und der Bedeutung
sowie Tragweite des Geschäftsgeheimnisses, gerade vor dem Hintergrund, dass
Geschäftsgeheimnisse häufig das Fundament von Unternehmen darstellen und
demnach ihr Missbrauchspotential sowie ihre Marktbeherrschung steigt. Dieses
Teilhabeinteresse wird dadurch bestärkt, dass Geschäftsgeheimnisse viele Berei-
che des öffentlichen, aber eben auch des privaten Lebens berühren können. Der
Lösung dieser Konfliktlage kam der Unionsgesetzgeber mit Einführung der Aus-
nahmen zum Geschäftsgeheimnis entgegen. Im Gegensatz zu den Vorschriften
der §§ 17–19 UWG a.F. weisen die Ausnahmen in § 5 einen erheblich größeren
Anwendungsbereich auf. Auch der bisherige Rechtsschutzstandard auf internatio-
naler Ebene durch den seit 1995 geltenden Art. 39 TRIPS ist nunmehr erhöht.
Die Reichweite der Schranken ist bisher wenig erprobt und kaum durch Recht-
sprechung konkretisiert. Auf den ersten Blick scheinen die Ausnahmen sehr weit
gefasst zu sein. Sobald man sich jedoch die möglichen Anwendungsfälle vor Au-
gen zu führen versucht, wird deutlich, dass der erste Schein trügt.

C. Ziel der Untersuchung

I. Zu lösende Probleme

Die Geheimnisqualität von Geschäftsgeheimnissen birgt die Gefahr, dass ver-
deckt Fehlverhalten stattfinden kann. Im Ergebnis wird nämlich nur ein kleiner
Teil an Menschen durch die Ausnahmen privilegiert und der übrige Teil der Be-
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11 Zur Konfliktlage mit Blick auf die allgemeinere Hinweisgeberschutz-RL Klaas,
CCZ 2019, 163 ff.

12 Ohly, in: Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus, GeschGehG § 5 Rn. 1; Harte-Baven-
damm, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, GeschGehG Rn. 72 m.w.N.; Bramm-
sen, in: Brammsen/Apel, GeschGehG § 5 Rn. 8 ff., der die Lösung über eine praktische
Konkordanz kritisiert; Alexander, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, GeschGehG § 5
Rn. 1.


